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der Mcmn vollständig verschont blieb nnd gor
keine Klagen vorbrachte.

Schon anfangs sahen die Führer ein,

dass die Bahre anch in dieser schwierigen

Felspartie sehr gute Dienste geleistet hätte,

hauptsächlich zur sicheren Einpacknng des

Mannes und zur besseren Befestigung der

Seile an den Griffen der Bahre. In der

Talsohle angelangt, wurde der Mann auf
die Bahre gelegt und der Aufstieg zum
Rotengrat begonnen, wo sich nun einige

Mängel an der Tragbahre geltend machten.

Die Tragbahre ist nämlich für sechs Mann
eingerichtet, nnd zwar für drei Mann auf jeder

Seite, die bei einem Gewicht von kW Kilo
und bei schwierigem Terrain unbedingt not-

wendig sind. Dabei zeigte es sich aber, das;

die Bahre etwas zu kurz ist, indem die Griffe
der Bahre zu enge beisammen sind und so

der Hintermann dem Bordermann bei jedem

Schritt auf die Füsse trat nnd ein sichere-?,

ruhiges lind bequemes Gehen unmöglich

machte. Dieser Nachteil fällt sofort weg,

wenn bei einem Transporte auf gutem ebenen

Terrain und bei leichtem Gewicht nur vier

Mann nötig sind, die zwei mittleren Träger
somit wegfallen. Ich halte nun dafür, das;

die Bahre für das Gebirge etwas länger
sein sollte, wodurch auch die Griffe der Bahre
weiter auseinander kämen nnd das lästige

Anstoßen der Träger an die Füße des Bor-
dermannes wegfallen würbe. Im ferneren

hatte es sich auch gezeigt, daß die Griffe
selbst etwas zu groß sind, indem dadurch

der Boden der Tragbahre den Erdboden be-

rührte, sobald die Träger die Arme nicht in

Beugung hielten, was das Tragen selbst

redend sehr erschwert. Für den Verletzten

selbst aber war der Transport auf dieser

Tragbahre sehr angenehm und bequem, er

klagte nur einmal, daß er zu warm habe.

Dies sind die Beobachtungen, welche bei

diesem Transporte zutage traten. Im allge-
meinen hat sich die Kieler Bahre ganz gut
bewährt und ich würde sie bei einem ähnlichen

Falle anch in den Fels mitnehmen.

Ineigveràe vom Koten ìireui tlcktung!

Die Frist für Einsendung des Jahresberichts ist vorbei. Zahlreiche Porstände sind

noch damit im Rückstand. Sie werden hiermit dringend ersucht, ihre Berichte nngesäumt

einzusenden an das
lentrallskretciriat à Koten tireuses in kern.

Die ^axbegimltigung Mr 6en keluck 6er Acitirezverlcimmlungsn
kcillt 6citnn.

Das Zeniralsekretariat des schweizerischen -

Roten Kreuzes hat von der Generaldirek-
tion der schweizerischen Bundesbahnen
folgendes, vom l9. Januar IW9 datierte

Schreiben erhalten.

Gemäß dem bestehenden Reglement bc-

treffend die Gewährung außerordentlicher Tap-

begünstignngen zum Besuche von schweizerischen

Festen nnd Versammlungen ist den Mitgliedern
einer größern Anzahl von Vereinen nnd Ewffll
schalten, zu welchen auch Ihr Verein gehört,

die Begünstigung eingeräumt, anläßlich ihrer

allgemeinen Feste nnd Versammlungen die

Fahrt zum Versammlungsorte und zurück mit
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gewöhnlichen Billetten einfacher Fahrt zurück-

zulegen.

Diese Begünstigung hat seit dem Ucbergang
der Hauptbahnen an den Bund und der da-

mit eingetretenen Vereinheitlichung der Tarife
bedeutend an Wert verloren, indem nach dem

Tarif der Bundesbahnen zwischen den Per-
soncntaxeu für einfache Fahrt und jenen für
Hin- und Rückfahrt nur sehr geringe Unter-

schiede bestehen. Es beträgt beispielsweise

dieser Unterschied rücksichtlich der III. Wagen-
klaffe für 199 km nur Fr. 1.39.

Angesichts solch unbedeutender Differenzen
liegt ein triftiger Grnnd zur Einräumung
ausnahmsweiser Begünstigungen nicht mehr

vor. Vielfach stehen die den Vereinen aus
der Erfüllung der zu beachtenden Formalitäten
(Druck besonderer Answeiskarten usw.) er-

wachsenden Kosten in keinem richtigen Per-
hältnis zu dem Vorteil, den die Begünstigung
den einzelnen Mitgliedern bringt. Anderseits
ist zu betonen, daß aus der jeweiligen Be-

willignng der Begünstigung für die Verwal-
tnng viele zeitraubende Schreibereien entstehen

(Behandlung der Gesuche, Pcrsonalinftruktivn,
Versendung der Ausweiskarten usw.).

Hinsichtlich der Anwendung des fraglichen
Reglements ist seinerzeit der Grundsatz auf-
gestellt worden, daß die erwähnte Begünsti-

guug nur solchen Vereinen und Gesellschaften

zu gewähren sei, welche sich die Förderung
der öffentlichen Wohlfahrt, insbesondere des

Unterrichtes und der Erziehung der Jugend

zur Aufgabe machen. Vereine und Gesell-

schaffen, die in erster Linie die Förderung
ihrer beruflichen oder Standesinteressen ver-

folgen, sollten davon ausgeschlossen bleiben.

In der Folge haben indessen zahlreiche Kor-

porationen der letztgenannten Art mit dem

Hinweis darauf, daß auch sie den öffentlichen

Interessen dienen, Anspruch auf die Begünsti-
^ gnng erhoben, was jeweilcn zu weitläufigen,

oft recht unangenehmen Erörterungen führte.
Eine gleichmäßige Behandlung aller Bereine

und Gesellschaften ohne Rücksicht auf deren

Wirksamkeit erschien daher schon seit längerer

Zeit als dringend erwünscht.

In Anbetracht dieser Verhältnisse und im

Hinblick auf die ungünstigen Betricbsergebnisse

der Bundesbahnen haben wir beschlossen, die

in Rede stehende Begünstigung auf Ende
j April nüchsthin aufzuheben und das eingangs

erwähnte Reglement auf diesen Zeitpunkt in

seinem ganzen Umfange außer Kraft zu setzen.

Wir ersuchen Sie, hiervon geeignete Vormer-

kung nehmen zu wollen.

Sollte diese Mitteilung infolge Wechsels

der Vereinsleitung nicht an die richtige Adresse

gerichtet sein, so bitten wir um gefällige Weiter-

gäbe an die zuständige Stelle.

tin ulilere lieler.

Trotz vergrößerter Auflage ist unser Vorrat von Ur. l à gegenwärtigen ?atrr-
ganges (1999) der Zeitschriften:

»Das Kote Kren?» — » klättsr kür Krankenpflege» — » kni träuslictren ksrä»
durch Renabonnement fast erschöpft. Um später eintretende!? Abonnenten die erschienenen

Rnmmern nachliefern zu können, richten wir an diejenigen Leser, welche die Hefte nicht auf-
bewahren, die höfliche Bitte, uns à gelesenen llr. l cler genannten leitlckriktsn 2u-
lsnäsn in wollen. Finn voraus besten Dank!

kern, 20. Februar 1999.
Oie kàinîltration cler leiticsirikt »Das Kote Kren?»,

kabbental, kern.
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